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Themen einen großen Bogen macht. 2012 
bekamen wir eine neue GOZ, und man 
kann gegen neue Gesetze innerhalb einer 
Jahresfrist klagen. Also haben wir es ver-
sucht. Unser Argument war, dass in der 
GOZ seit Ewigkeiten nichts mehr gesche-
hen ist. Zum Hintergrund: Es gab 2001 
eine Entscheidung des BVerfG, dass, wenn 
die Zahnärzte ihre Abrechnungsmöglich-
keiten laut GOZ nicht ausschöpfen, diese 
nicht verfassungswidrig sein kann – eine 
ziemlich schräge Argumentation.

Denn die Gebührenordnung ist ja nicht 
da, um sie durch Auslegung zu überwin-
den, sondern um sie anzuwenden. 2004 
haben wir eine Entscheidung erstritten, 
die als Essenz enthält, dass weniger als 
BEMA für Zahnärzte nicht zumutbar sei. 
Heute haben wir eine GOZ-Subvention 
durch den BEMA, und keine BEMA-Sub-
vention durch die GOZ, wie es angedacht 
war. Ab 1965 galt der Kassensatz als Min-
destsatz, der 1,0-fache GOZ- und GOÄ-
Satz entsprach dem EBM beziehungs- 
weise dem BEMA. 1994, als die Basis-  
beziehungsweise Standardtarife der PKVen 

Herr Berger, Sie sind seit Jahrzehnten 
als Zahnarzt und Standespolitiker 
aktiv. Wie viele GOZ-Punktwerter-
höhungen haben Sie in dieser Zeit 
erlebt? 
Berger: Ich habe mein Staatsexamen 
1984 abgelegt und war dann fünf Jahre 
lang angestellter Zahnarzt an der MKG-
Chirurgie an der Universität Heidelberg. 
Seit meiner Niederlassung im Frühjahr 
1989 hat es keine einzige Punktwerterhö-
hung gegeben. Die aktuellen Gebühren-
höhen basieren auf Vorschlägen aus den 
Fünfzigerjahren, die 1965 als GOZ fest-
geschrieben wurden. 1988 wurden sie 
kostenneutral umrelationiert, um 2012 
um einige wenige Leistungen ergänzt zu 
werden – aber ohne Punktwerterhöhung. 
Die Punktwerte in der GKV wurden in 
dieser Zeit dagegen fast verdoppelt: von 
1,24 DM in 1988 auf 1,22 Euro heute – 
das sind 92 Prozent mehr. 

Die Gebührenordnung der Tierärzte 
wurde in den vergangenen Jahren 
gleich mehrfach angepasst. Gab es 
Initiativen zur Anpassung der GOZ? 

Ratajczak: Wir haben es versucht und 
das BMG angeschrieben, ob bis Ende der 
Legislaturperiode noch etwas passieren 
wird, andernfalls würden wir klagen, aber 
wir haben keine Antwort erhalten. Die 
Anpassungen der Gebührenordnung für 
Tierärzte (GOT) sind interessant, weil die 
erste große Anpassung der Punktwerte 
bei den Tierärzten 1988 im selben Jahr 
wie die der GOZ erfolgte. Seit 1988 wurde 
die Gebührenordnung der Tierärzte aber 
um rund 135 Prozent angehoben. Allein 
die letzte Erhöhung betrug rund 60 Pro-
zent. In der Klage vor dem Verwaltungs-
gericht haben wir uns deshalb erlaubt, 
zahnärztliche Leistungen der GOZ mit 
Leistungen der GOT zu vergleichen, um 
der Öffentlichkeit die Ungleichbehand-
lung deutlich zu machen.

Warum hatte die Beschwerde beim 
Verfassungsgericht 2012 keinen Er-
folg? 
Ratajczak: Es frustriert uns Juristen, dass 
sich das Bundesverfassungsgericht in ers-
ter Linie mit Randthemen beschäftigt, aber 
um gesundheitliche und gesellschaftliche 
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eingeführt wurden, wurde auf den 1,7- 
fachen Satz kalibriert. Mittlerweile wissen 
wir in der GOÄ aber schon gar nicht mehr, 
wie man überhaupt kalibrieren könnte, weil 
praktisch alles analog abgerechnet wird.

Unsere Argumentation für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit ist nun, dass der 
Verordnungsgeber laut den Grundlagen 
der Gebührenordnungen – Paragraf 11 
Bundesärzteordnung, Paragraf 15 Zahn-
heilkundegesetz oder Paragraf 12 Bundes-
Tierärzteordnung – zwar keine Gebühren-
ordnung machen muss, aber dass er, wenn 
er eine macht, auch liefern muss, und zwar 
angemessen. Eine jahrelang nicht ange-
passte Gebührenordnung könnte sogar 
ihre Rechtsgrundlage verlieren, wie das 
Bundesverfassungsgericht 1984 zur GOÄ 
anmerkte. Genau das ist die zentrale Ar-
gumentation unserer Klage.

Herr Berger, gibt es keine Pflicht des 
Verordnungsgebers, Gebührenord-
nungen regelmäßig zu überprüfen 
und anzupassen?
Berger: Diese Verpflichtung gibt es laut 
Begründung zur GOZ 1988 tatsächlich. 
Nur ignoriert das BMG die eigene Ver-
pflichtung, die Gebührenordnung an die 
wirtschaftliche Entwicklung anzupassen. 
Es wird nicht geprüft, ob die Kalibrierung 
der einzelnen Leistungen noch angemes-
sen ist. Vielmehr begründet das BMG  
seine Untätigkeit mit Zahlen aus dem  
Statistischen Jahrbuch der KZBV, nach dem 
Motto, jede einzelne Praxis verdiene doch 
statistisch deutlich mehr Euro als noch vor 
fünf oder zehn Jahren. Also bestehe keine 
Notwendigkeit, die Honorare anzupassen. 
Es wird allerdings vergessen, die Inflation 
und andere Kostenfaktoren zu berücksich-
tigen. Und es wird vergessen, dass wir 
nach Corona ein regelrechtes Praxisster-
ben hatten, vor allem in ländlichen Regi-
onen. Denn wenn der Kuchen, der durch 
BEMA-Zuwächse jedes Jahr etwas größer 
wird, auf immer weniger Praxen verteilt 
wird, dann verdient tatsächlich jede ein-
zelne Praxis statistisch mehr als noch vor 
fünf Jahren. Grund genug für das BMG, 
eine Punktwerterhöhung abzulehnen.

Die Möglichkeiten der GOZ auszu-
schöpfen, ist aber mit Klimmzügen 
verbunden!?
Berger: Heute liegen in der GOZ rund  
80 Prozent aller Positionen unter dem  
BEMA-Wert der jeweiligen KZV. Wenn 
also der Zahnarzt bei seinem Privatpa- 
tienten die gleichen Leistungen ausführen 
möchte wie bei seinem BEMA-Patienten, 
dann muss er sich mit analoger Abrech-
nung oder Abdingungen nach Paragraf 2 
GOZ herumschlagen, um das gleiche Ho-
norar wie im BEMA zu erzielen. Diese ab-
surde Situation hat uns veranlasst, jetzt 
erneut den Klageweg zu beschreiten, dies-
mal beim Verwaltungsgericht. 

Herr Prof. Ratajczak, warum jetzt eine 
Klage vor dem Verwaltungsgericht 
Berlin?
Ratajczak: Wir wollen erreichen, dass das 
BMG in Schriftsätzen Farbe bekennt und 
nicht wie bislang nur politisch argumen-
tiert. Es soll erklären, warum die GOZ aus-
reichen soll, obwohl alle anderen sagen, 
dass dies nicht der Fall ist. So fragt etwa 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ob es 
einen Zusammenhang zwischen dem 
Ärztemangel und der aktuellen Gebüh-
rensituation gibt. Das BMG sagt, dazu habe 
man keine Erkenntnisse. Aber es gibt die 
Äußerung der damaligen Vizepräsidentin 
der Bayerischen Landesärztekammer, die 
sich über die Klage, dass Ärztinnen zu 
wenig arbeiten, bitter beschwert hat und 
die Frage stellte, warum immer weniger 
Männer Medizin studieren. Die Antwort 
lautet: Der Beruf ist für junge Männer un-
attraktiv geworden, sie befürchten, nicht 
genug verdienen zu können, also meiden 
sie ihn. Es brodelt ganz gewaltig bei den 
Ärzten und Zahnärzten. Man muss das 
BMG zwingen, Stellung zu beziehen und 
den Richtern zu erklären, warum kein 
Handlungsbedarf erkannt wird. 

Laut Minister Lauterbach ist aber 
doch genug Geld im System …
Ratajczak: Wenn Sie sich die Punktwert-
erhöhung bei den Ärzten anschauen, 
dann haben wir dort 3,86 Prozent, und 
am 6. Oktober hat das Statistische Bun-

desamt den Orientierungspunktwert für 
die Kliniken von knapp 7 Prozent publi-
ziert, dann ist das ist schon eine Zumu-
tung. Die GOÄ ist als die Grundgebüh-
renordnung, an der sich auch der BEMA 
orientiert, mittlerweile 30 Jahre alt. Wir 
brauchen also eine aktualisierte GOÄ, 
nicht nur für die GOZ, sondern für alle 
ärztlich Tätigen, denn auch die Psycho-
therapeuten rechnen nach GOÄ ab. Das 
BMG unternimmt aber nichts, verweigert 
sich. Das für die Tierärzte zuständige 
Bundesernährungsministerium hat keine 
Schwierigkeiten, bei den Tierärzten die 
wirtschaftliche Situation zu berücksich- 
tigen und angemessen mit einer Anpas-
sung zu reagieren. Die Tierärzte haben in 
den vergangenen 35 Jahren um insgesamt 
rund 135 Prozent zugelegt, die Zahnärzte 
sollen sich aber nicht beklagen dürfen?

Der BDIZ EDI bietet ein breites Spek- 

trum an Wissen, Unterstützung und ins-

besondere an Service für die zahnärzt-

liche Praxis: Hochkarätige Fortbildung 

in Verbindung mit einer einmalig pro-

fessionellen Unterstützung in Fragen 

des Rechts und der Abrechnung sind 

die Kernelemente des Verbandes. Der 

BDIZ EDI übernimmt häufig die Vor-

reiterrolle, wenn es darum geht, Ge-

setze und Verordnungen für Zahnärzte 

zu hinterfragen – notfalls konsultiert 

der Verband auch das Bundesverfas-

sungsgericht. Er mischt sich für alle 

deutschen Zahnärzte in die Gesund-

heitspolitik ein – auf deutscher und 

europäischer Ebene. Aktuelles Bespiel 

ist die Klage vor dem Verwaltungs- 

gericht Berlin, die die Kanzlei Ratajczak 

& Partner, beauftragt durch sechs 

Zahnärzte, erhebt – darunter die Vor-

standsmitglieder des BDIZ EDI Chris-

tian Berger, Prof. Dr. Dr. Joachim E. 

Zöller, Dr. Stefan Liepe, Dr. Wolfgang 

Neumann sowie Dr. Michael Frank 

(Lampertheim) und Dr. Wilfried Beck-

mann (Gütersloh). Mehr Informationen 

auf www.bdizedi.org
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Wie lange wird es im günstigsten Fall 
dauern, bis eine Reaktion des BMG 
und daraus resultierend eine GOZ-
Anpassung erfolgreich abgeschlossen
sein wird? Sprechen wir von Jahren?
Ratajczak: Das kann sein, aber die Ärzte 
und der PKV-Verband sind zuversichtlich, 
dass dem BMG gar nichts anderes übrig 
bleibt, als die GOÄ und damit die GOZ 
anzufassen. Unsere Argumentation geht 
ja auch auf den unterschiedlichen Punkt-
wert in GOÄ und GOZ ein, was nicht zu 
rechtfertigen ist. Es widerspricht dem all-
gemeinen Gleichheitsgrundsatz, wenn ein
MKG-Chirurg und ein Zahnarzt unter-
schiedliche Vergütungen für dieselben 
Leistungen erhalten. Wir rechnen damit, 
dass es in der nächsten Legislaturperiode 
so weit sein wird, wenn das Verwaltungs-
gericht feststellt, dass GOÄ und GOZ 
ohne Rechtsgrundlage sind und wir die 
Bundesregierung verplichten können, un-
ter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts tätig zu werden.

Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Die 
Aufhebung der Gebührenordnung, dann 
gilt nach BGB die übliche Vergütung, die 
es festzulegen gilt. Schwierig, aber mach-
bar. Man könnte zweitens an die Punkt-
werte herangehen. Und die dritte Alterna-
tive wäre eine Neubewertung der Leistun-
gen insgesamt, weil deren Beschreibung 
völlig veraltet ist. Das bestätigt im Übrigen 
sogar das BMG selbst, ohne allerdings 
tätig zu werden. Eine Ausnahme ist der 
Klinikbereich, wenn auch auf Kosten des 
ambulanten Bereichs. Ich kann die KBV 
verstehen, wenn sie in der Klinikreform 
den Versuch sieht, die ambulante Ver-
sorgung zu ruinieren. Ich vermisse dazu 
ähnlich markante Worte aus BZÄK und 
KZBV. Dort ist man offenbar der Mei-
nung, die Klinikreform habe nichts mit 
den Zahnärzten zu tun.

Berger: Der erste Schritt, die Feststellung 
des Verwaltungsgerichts, dass die Argu-
mentation des BMG falsch ist und eine 
Aktualisierung der Gebührenordnung 
schon lange überfällig ist, ist für mich ent-
scheidend. Dann werden die Mitglieder 

des BDIZ EDI vorangehen und wie die
Ärzte analog abrechnen.

Ratajczak: Dann wird es für uns öffent-
lich, und dann beginnt die Politik. Das BMG
kann nicht in einer Bundestagsdrucksa-
che die völlig veraltete Gebührenordnung 
feststellen und es dabei belassen. Dann 
wird es Klagen geben. Alle akademischen 
Heilberufe haben dieselbe gebührenrecht-
liche Grundlage, die sich nur in Nuancen 
unterscheidet, und damit sind auch die 
Pfl ichten des Verordnungsgebers identisch.
Wir haben hier einen Verordnungsgeber, 
der gegenüber dem Bundestag als Gesetz-
geber Auftragnehmer ist, sich diesem Auf-
trag aber verweigert. Wenn aber das BMG
Rechtstreue von Ärzten und Zahnärzten 
erwartet, müssen diese auch Rechtstreue 
seitens des BMG erwarten dürfen.

Wie viel Zeit bliebe dem BMG, den 
gegebenenfalls erteilten Auftrag in 
die Tat umzusetzen? 
Ratajczak: Das ginge theoretisch sehr 
schnell, weil die GOÄ mit ihrem zirka 7.000
Punkte umfassenden Vorschlag schlüssel-
fertig in der Schublade liegt. Da selbst die 
Neuregelung der GOT, die ja sehr umfang-

reich ausgefallen ist, nur zwei Jahre ge-
dauert hat, gehe ich ebenfalls von zwei 
Jahren aus. Die Frage ist, ob man es will 
oder nicht will, aber es ist keine Frage der 
Kapazitäten.

Berger: Die Situation ist diesmal anders 
als 1988 oder 2012, als es in den Gremien 
ein jahrelanges Ringen gab. Damals hing 
über dem gesamten Abstimmungsprozess
immer das Damoklesschwert, die Erhö-
hung dürfe nicht mehr als 5 oder 6 Pro-
zent mehr kosten. Man hat also versucht, 
die Bewertung der einzelnen Leistungen 
diesem Diktum unterzuordnen. Wenn jetzt
festgestellt würde, dass die Gebühren-
ordnungen nicht mehr zeitgemäß sind, 
dürfte es sehr viel schneller gehen, denn 
erstens hat die BZÄK schon vorgearbeitet, 
und es gibt immer noch den BEMA, an 
dem man sich orientieren kann. 

Mit freundlicher Nachdruckgenehmigung 
aus dzw Die ZahnarztWoche vom 2. No-
vember 2023

Das Interview führten dzw-Chefredakteur 
Oliver Pick und Dr. Helge David.

Die Gebührenordnung ist nicht 
da, um sie durch Auslegung zu 
überwinden, sondern um sie an-
zuwenden.

Wenn der Zahnarzt bei seinem 
Privatpatienten die gleichen Leis-
tungen ausführen möchte wie 
bei seinem BEMA-Patienten, dann 
muss er sich mit analoger Abrech-
nung oder Abdingungen nach Pa-
ragraf 2 GOZ herumschlagen. 
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